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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Gilbert Kolly (cvp) zum
Bundesgerichtspräsidenten für die Jahre 2013 und 2014. Zum Vizepräsidenten wurde
Ulrich Meyer (sp) bestimmt. Nachfolger des zurückgetretenen Peter Locher (fdp) als
nebenamtlicher Bundesrichter wurde als erster Grünliberaler Rolf Benz. Darüber hinaus
kam es im Berichtjahr zu einem Sesselrücken im Bundesgericht. Von Bedeutung war
dabei die Rochade von Peter Karlen in die I. Öffentlich-Rechtliche Abteilung, womit
erstmals seit 20 Jahren wieder ein Richter der SVP in der Kammer, die etwa auch für
Einbürgerungen zuständig ist, Einsitz nahm. Im Juni wählte die Bundesversammlung
Lorenz Kneubühler und Niklaus Oberholzer (beide sp) ins Bundesgericht und im
September wählte das Parlament Alexia Heine (svp) für den zurücktretenden
Bundesgerichtspräsidenten Lorenz Meyer als neue Bundesrichterin. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2012
MARC BÜHLMANN

Der zunehmende Druck der Öffentlichkeit gegen die Judikative manifestierte sich
Ende 2013 in einem erst Mitte März 2014 bekannt gemachten tätlichen Angriff gegen
einen Richter der sozialrechtlichen Abteilung. Der Richter war dem Täter bekannt.
Dieser wollte sich offenbar für einen wenige Tage zuvor gefällten Richterentscheid
rächen. Der Richter wurde auf offener Strasse angegriffen und leicht verletzt – ein
Vorfall, wie er sich zuvor in der Schweiz noch nie ereignet hatte, obwohl
Bundesgerichtspräsident Gilbert Kolly von mehreren Fällen offener Drohung berichtete.
Um dem anscheinend zunehmenden Misstrauen zu begegnen, setzte die Vereinigung
der Richterinnen und Richter eine Ethikkommission ein, die in Form einer
Dialogplattform Empfehlungen für adäquates Verhalten von Justiz-Personen abgeben
soll. Dabei sollen Themen wie Unabhängigkeit (Vereinbarkeit von Parteimitgliedschaft
und Richterrolle; öffentliche Stellungnahmen zu politischen Geschäften),
Unparteilichkeit – vor allem in Kantonen kann es zwischen Staatsanwälten, Verteidigern,
Polizeibeamten und Richtern zu problematischen persönlichen Bindungen kommen –
oder Umgang mit Druck seitens der Öffentlichkeit (z.B. auch via Medien), diskutiert
werden. Ein vorbildliches Verhalten könne helfen, Vertrauen zu schaffen. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.03.2014
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession wurden der Präsident und der Vizepräsident des Bundesgerichtes
für die Amtszeit 2015/2016 bestätigt. Gilbert Kolly (cvp) erhielt 193 von 210
eingegangenen Stimmen, wobei 13 Wahlzettel leer eingelegt wurden. Ulrich Meyer (sp)
wurde mit 200 Stimmen als Vizepräsident bestätigt. Bei ihm waren fünf der 210
eingelangten Stimmzettel leer. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2014
MARC BÜHLMANN

Das ehemalige Eidgenössische Versicherungsgericht in Luzern wurde 2007 ins
Bundesgericht integriert. Luzern war dabei allerdings Gerichtsstandort geblieben und
beherbergt seit damals die beiden sozialrechtlichen Abteilungen. Bereits Ende 2014
waren Pläne des Bundesgerichtes publik geworden, den Standort Luzern aus
Effizienzgründen aufzugeben und die bundesgerichtlichen Tätigkeiten vollständig in
Lausanne zu konzentrieren. Eine im Ständerat breit diskutierte Interpellation von
Konrad Graber (cvp, LU) zeigte nun allerdings, dass diese Idee starkem
parlamentarischem und föderalistischem Gegenwind ausgesetzt sein wird. Der bei der
Diskussion anwesende Bundesgerichtspräsident Gilbert Kolly erwähnte vergeblich, dass
eine Kollegialbehörde auf regen Austausch angewiesen sei, was mit unterschiedlichen
Standorten aber schwierig sei. Auf Kritik stiess Kollys Einschätzung, dass der Standort
Lausanne allerdings zu klein sei. Für die rund 80 Mitarbeitenden aus Luzern müssten
also gar neue Büroräumlichkeiten angemietet werden. Die Diskussion in der kleinen
Kammer zeigte relativ deutlich, dass sich das Parlament wohl quer stellen wird: Ein
Zusammenschluss in Lausanne bedingt nämlich eine vom National- und Ständerat zu
bewilligende Revision des Bundesgerichtsgesetzes. 4

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Laut Geschäftsbericht 2015 des Bundesgerichts ist das Geschäftsaufkommen im Jahr
2015 in allen vier nationalen Gerichten erneut angestiegen: 
Beim Bundesgericht wurden im Berichtsjahr 7'853 neue Beschwerden eingereicht, was
einer Zunahme von 148 Fällen entspricht. Allerdings hat auch die Zahl der Erledigungen
auf 7'695 Fälle zugenommen (+132 Fälle im Vergleich zu 2014). Im Bericht wird eine
durchschnittliche Prozessdauer von 134 Tagen angegeben (2014: 131 Tage). Die auf 2016
verschobenen Pendenzen sind im Vergleich zum Vorjahr (2'653 Fälle) erneut
angestiegen und umfassen 2'811 Fälle. In seinem Bericht wies das Bundesgericht auch
die beim EGMR gegen die Schweiz eingereichten und behandelten Beschwerden aus.
2015 wurden dort 318 Beschwerden eingereicht (2014: 292 Beschwerden) und der
Gerichtshof hatte 331 Entscheidungen betreffend die Schweiz gefällt, wovon 10 Urteile
ergingen und in drei Fällen eine Verletzung der Menschenrechtskonvention durch die
Schweiz festgestellt wurde (Vorjahr: 9 Verletzungen). 
Auch das Bundesstrafgericht wies eine leichte Zunahme an Geschäften und Pendenzen
aus. Allerdings gilt dies insbesondere für die Strafkammer. In der Beschwerdekammer
konnten die Pendenzen im Jahr 2015 hingegen abgebaut werden. Im Bericht wurde die
sehr unterschiedliche Arbeitsbelastung zwischen den einzelnen Sprachen
angesprochen. Es sei für ein kleines Gericht eine grosse Herausforderung, alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichmässig zu belasten. 
Im Bundesverwaltungsgericht hatten 2015 die Fälle im Asylrecht (Abteilungen IV und V)
sehr stark, von 4'831 auf 5'661 Eingänge, zugenommen. Gleichzeitig wurde die
Erledigung der Fälle in diesem Bereich – bei gleichbleibender durchschnittlicher
Verfahrensdauer von 100 Tagen – deutlich gesteigert (von 4'163 auf 5'015). 
In allen Abteilungen zusammen wurden 8'465 neue Eingänge verzeichnet, was im
Vergleich zu 2014 einem Plus von 857 Fällen entspricht. Insgesamt betrug die
Verfahrensdauer eines Falles vor Bundesverwaltungsgericht noch 182 Tage, war also
wesentlich kürzer als noch 2014 (200 Tage). 
Das Bundespatentgericht regelt seit 2012 zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente.
Für die jeweiligen ordentlichen Verfahren – 2015 wurden 19 neu eingereicht (2014: 15)
und 19 erledigt (2014: 20) – werden nebenamtliche juristische und technische
Fachrichter eingesetzt, was dazu beiträgt, dass die Verfahren kostengünstig und zügig
erledigt werden und häufig in einem Vergleich enden, wie im Bericht vermerkt wurde. 
Die Räte nahmen in der Sommersession 2016 Kenntnis vom Bericht und hiessen den
entsprechenden Bundesbeschluss gut. In seinem Plädoyer in beiden Kammern wies
Gerichtspräsident Gilbert Kolly insbesondere auf die stetig zunehmende Arbeitslast hin
und die damit verbundene Notwendigkeit einer Stärkung der eidgenössischen Gerichte.
Die laufende Reform des Bundesgesetzes über das Bundesgericht gehe diesbezüglich in
die richtige Richtung, genüge wahrscheinlich aber noch nicht. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Mit Gilbert Kolly und Rudolf Ursprung traten per Ende 2016 zwei langjährige
Bundesrichter zurück, die in der Herbstsession 2016 durch zwei, von der Vereinigten
Bundesversammlung gewählte, ordentliche Bundesrichterinnen ersetzt wurden. Die
beiden Richterinnen erfüllten die von der GK aufgestellten Bedingungen: Marie-Chantal
May Canellas ist französischer Muttersprache und gehört der CVP an und Daniela
Viscione ist deutscher Muttersprache und gehört der SVP an. Hinsichtlich Sprach- und
Parteizugehörigkeit änderte sich somit nichts, gehört der Französisch sprechende Kolly
doch ebenfalls der CVP und der Deutsch sprechende Ursprung der SVP an. Freilich
konnte mit der Wahl der beiden Frauen der Anteil an Richterinnen von einem Drittel auf
36,8% angehoben werden (total 14 Bundesrichterinnen). Dies ist keine
Selbstverständlichkeit, waren doch unter den 14 deutschsprachigen Bewerbungen und
den neun französischsprachigen Bewerbungen jeweils lediglich zwei von Frauen
eingereicht worden. Die GK betonte, dass die Besetzung der Stellen mit einer CVP- bzw.
einer SVP-Vertreterin der parteipolitischen Konstellation Rechnung trage, weil neben
der SVP und der CVP im Moment nur die FDP am Bundesgericht untervertreten sei. Alle
Fraktionen unterstützten die von der GK vorgeschlagenen Kandidatinnen. Viscione
erhielt 192 und May Canellas 159 von jeweils 192 gültigen Stimmen. 20 Stimmen entfielen
auf Florence Krauskopf, Vizepräsidentin der Schweizerischen Vereinigung der
Richterinnen und Richter, die ebenfalls der CVP angehört. May Canellas und Viscione
sind somit für den Rest der Amtsperiode 2015 bis 2020 gewählt. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2016
MARC BÜHLMANN
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Bevor die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Bundesgerichtspräsidiums
schritt, wurden die beiden langjährigen Bundesrichter Gilbert Kolly und Rudolf
Ursprung verabschiedet. Kolly hatte als erstinstanzlicher Richter am Bezirksgericht
Sense, als Kantonsrichter in Freiburg und seit 1998 als Bundesrichter in Lausanne alle
Ebenen des Schweizer Gerichtssystems durchlaufen. Die letzten vier Jahre hatte er
zudem als Bundesgerichtspräsident geamtet. In seiner Abschiedsrede lobte
Nationalratspräsident Jürg Stahl (svp, ZH) den abtretenden Kolly als Richter mit
Augenmass, dem Rechtssicherheit und Rechtsfrieden stets ein besonderes Anliegen
gewesen seien. Rudolf Ursprung war 2001 ans damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht gewählt worden, welches 2007 mit dem Bundesgericht vereinigt
wurde. Stahl hob den gesunden Menschenverstand des langjährigen Bundesrichters
hervor. 
Für die Wahl des Präsidiums bzw. des Vizepräsidiums schlug die GK Bundesrichter
Ulrich Meyer bzw. Bundesrichterin Martha Niquille vor, was von allen Fraktionen
unterstützt wurde. Ulrich Meyer, der der SP angehört und seit 30 Jahren in der
sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes tätig ist – die sich nach
wie vor in Luzern befindet – gab an, seine Arbeit zukünftig zwischen Luzern und
Lausanne aufzuteilen. Martha Niquille (cvp) ist seit 2008 in Lausanne tätig. Bei der Wahl
erhielt der neue Bundesgerichtspräsident 194 von 196 gültigen Stimmen und auf die
neue Bundesgerichtsvizepräsidentin entfielen 199 von 199 gültigen Stimmen. 7

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN

Verschiedene Ereignisse nährten in den vergangenen Jahren eine verstärkte Diskussion
um die Unabhängigkeit der Schweizer Judikative. Zum einen hatte die SVP bei der
Bestätigungswahl der Richterinnen und Richter am Bundesgericht im Jahr 2014 vier
sich zur Wiederwahl stellenden Kandidierenden – zwei SP-, einem CVP- und einem GP-
Richter –, die ein aus Sicht der Volkspartei umstrittenes Urteil zum Verhältnis zwischen
Völker- und Landesrecht gefällt hatten, ihre Stimme versagt. Auch die Linke strafte bei
derselben Wahl wohl einen SVP-Richter mit Stimmenthaltung ab, worauf zumindest die
Stimmenzahl hinzuweisen schien. Zum anderen nimmt die mediale Berichterstattung
über Gerichtsurteile zunehmend die Parteizugehörigkeit der Richterinnen und Richter
in den Fokus. Insbesondere die Weltwoche wetterte gegen die «Richter, die ihre
Weltanschauungen über den Volkswillen stellen», oder kritisierte unter dem Titel
«Entfremdete Richter» «rote und grüne Bundesverwaltungsrichter», die Asylpolitik
betrieben und das Dublin-System für die Schweiz lahm legten. Sie sah sich gar einen
«Staatsstreich auf Samtpfoten» anbahnen. Der Tages-Anzeiger untersuchte rund
30'000 Urteile zu Asylbeschwerden am Bundesverwaltungsgericht und fand heraus,
dass Richterinnen und Richter der Grünen (21%) und der SP (20.9%) jede fünfte
Beschwerde guthiessen, die Richterinnen und Richter der SVP im Schnitt hingegen nur
13.1 Prozent. Für mediale Aufmerksamkeit sorgte zudem der kurz vor ihrer Wahl zur
Bundesrichterin erfolgte Parteieintritt von Margit Moser-Szeless in die SVP, der «vorab
aus beruflichen Gründen» erfolgt sei (Luzerner Zeitung), weil in der Schweiz nur
Richterin oder Richter werden kann, wer einer Partei angehört. Und schliesslich
weckten auch die Diskussionen um die Besetzung der Posten im Supreme Court in den
USA das Interesse an den Richterwahlen in der Schweiz.    

Wie funktioniert dann aber das System Schweiz, das vom amtierenden
Bundesgerichtspräsidenten Gilbert Kolly in einem Interview mit der NZZ als «singulär in
Europa» bezeichnet wurde? In demokratischen Rechtsstaaten werden Mitglieder der
Judikative entweder auf der Basis ihrer fachlichen Qualifikation oder in einer
demokratischen Wahl bestimmt. Während die meisten Länder eine Kombination beider
Elemente vorsehen, ist es in der Schweiz laut Verfassung praktisch ausschliesslich die
Wahl, die entscheidend ist. Bundesrichter kann werden, wer die Schweizer
Staatsbürgerschaft inne hat und mindestens 18 Jahre alt und mündig ist. Faktisch
werden allerdings praktisch ausschliesslich Personen mit einem Rechtsstudium
berücksichtigt, die einer Partei angehören. Die Betonung des demokratischen Prinzips
will, dass die Wahlbevölkerung, auf nationaler Ebene vermittelt durch das Parlament,
auch die Judikative wählt. Aus dieser Perspektive scheint es sinnvoll, dass die
Richtergremien nach Parteienproporz verteilt werden, also möglichst ein Abbild der
(wählenden) Gesellschaft darstellen. Damit wird auch ein gewisser Meinungspluralismus
in der Judikative sichergestellt. Das System weist aber auch Schwächen auf, auf die mit
zunehmender Diskussion verwiesen wurde. Vordringliche Frage war dabei, ob ein
Richter oder eine Richterin bei einem Urteil, bei dem doch fachliche Überlegungen
leitend sein sollten, Parteienvertretung sein dürfe. Freilich wurde mit Verweis auf die
lange Tradition dieses Systems auch darauf hingewiesen, dass die Parteizugehörigkeit
mit der Zeit meist keine Rolle mehr spiele – die Richterinnen und Richter seien keine
Statthalter der Parteien, meinte etwa der Präsident der Richtervereinigung, Roy Garré

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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dazu. Aber der Umstand, dass Richterinnen und Richter nicht wie in anderen Ländern
auf Lebenszeit gewählt würden, sondern sich regelmässigen Wiederwahlen stellen
müssten, könne die verlangte Unabhängigkeit negativ beeinflussen – so Garré. Dazu
kommt, dass die Parteien von «ihren» Mitgliedern, die ein judikatives Amt inne haben,
sogenannte Partei- oder Mandatssteuern einziehen. Dies – so die Kritikerinnen und
Kritiker des Systems – sei wohl auch der Grund, weshalb sich am System kaum etwas
ändern werde. Eine weitere Kritik an der Berufung in der Schweiz ist, dass die fachliche
Qualifikation in den Hintergrund rückt. Weil bei der Auswahl der Kandidierenden bei
Vakanzen der Parteienproporz im Vordergrund steht, haben nicht nur qualifizierte
parteilose Kandidierende, sondern auch Kandidierende, die Parteien angehören, die
beim entsprechenden Gericht übervertreten sind, keine Chance, gewählt zu werden.
Nicht selten komme es deshalb vor wichtigen Vakanzen gar zu Parteiwechseln, wussten
verschiedene Medien zu berichten. 

In der Diskussion wurden verschiedene Reformvorschläge eingebracht; etwa eine
Mischform zwischen Parlamentswahl und Bestimmung eines Teils der Richterinnen und
Richter durch Vorschlag durch das Bundesgericht oder eine Wahl auf Lebenszeit bzw.
bis zum Pensionsalter. Ein strenges Assessment der Kandidierenden könnte den
Vorwurf der mangelnden Qualifikation mindern – ein Vorschlag, der mindestens
teilweise durch die Gründung einer parlamentarischen Gerichtskommission, die für die
Sichtung von Bewerbungen verantwortlich ist, bereits zu Beginn des Jahrtausends im
Rahmen der Totalrevision der Bundesrechtspflege umgesetzt worden war. Erinnert
wurde in den Diskussionen aber auch daran, dass ein apolitisches Gericht gar nicht
möglich und deshalb eine proportionale Vertretung verschiedener Weltanschauungen
gar nicht so nachteilig sei. «Richten ist menschlich», fasste die Wochenzeitung diese
Ansicht zusammen. Bei der Skepsis gegen Richter mit Parteibuch schwinge immer auch
die utopische Sehnsucht nach einem «rein vernunftgetriebenen Funktionieren des
Rechtsstaats mit. 

Mitte März 2017 schaltete sich dann auch die Staatengruppe des Europarats gegen
Korruption (GRECO) in die Diskussion ein. Eine der zwölf Empfehlungen, welche die
Gruppe der Schweiz als Prävention gegen Korruption abgab, war die Schaffung von
Voraussetzungen, damit auch parteiunabhängige Juristinnen und Juristen an ein
eidgenössisches Gericht gewählt werden können. Auch die Parteisteuer widerspreche
dem Grundsatz der Unabhängigkeit. 

Die Diskussionen kulminierten schliesslich in der Lancierung der «Justiz-Initiative», mit
der eine «Entpolitisierung» der Richterwahlen anstrebt werde, wie ein Komiteemitglied
Ende 2017 der NZZ verriet. 8
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